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OBR/0291 12016; Sifzung des Ortsbeirotes Kleinlinden om 12.10.201ó
Antrog der SPD-Froktion vom 29.09.2016

Sehr geehrte Domen und Herren,

der Mogistrot wurde gebeten, dri'ngend neue Möglichkeiten zur stödteboulichen Gestoltung
der Umgebung om Abzweig der Wetzlorer Stroße von der Fronkfurter Stroße frühzeitig zu
untersuchen und mit dem Ortsbeirot obzustimmen. Dobei sei die optisch onsprechende wie
ouch für olle Verkehrsteilnehmer optimole Gestoltung dieses für den Ortsteil Kleinlinden prö-
genden Plotzes onzustreben, ggf. ouch durch entsprechend bourechtliche Moßnohmen.

Dozu teilt uns dos Fochomt nochstehende lnformotionen mit:

Die Anfroge betrifft die in der Anloge dorgestellten privoten Grundstücke Nr. 620/7 und
620/6.

Der Eigentümer beobsichtigt zunöchst den Abriss der seit Johren nicht mehr betriebenen
Tonkstelle und on deren Stelle die Aufstellung eines Verkoufspovillons der Böckerei Moos, der
bisher ouf dem Gelönde des L¡dl-Morktes on der Morburger Stroße/Sudetenlondstroße 2
stond.

lm südlichen Bereich Kleinlindes fehlt seit der Aufgobe des Rewe-Morktes in der Wetzlorer
Stroße ein fußlöufiger Nohversor$er, so doss die Eröffnung des Böckereiverkoufs on dieser
Stelle stödteboulich und versorgungsstrukturell sinnvoll ist. Zudem ist der Povillon (siehe n+
benstehende Abbildung) in einer leichten und modernen Architektur geholten, die gegenüber
der bestehenden ungepflegten Tonkstellenonloge zweifelsfrei zu einer Attrqktivierung des
Ortsbildes on dieser Stelle beitrogen wird.
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Für dieses Vorhoben wurde im Dezember letzten Johres ein entsprechender Bouonïrog beim

Bouordnungsomt eingereicht, welcher sich noch in Beorbeitung befindet.

Die Erschließung des Grundstückes ist im Bestond gegeben. Die beiden großen Linden, die
dos Ortsbild hier positiv und moßgeblich prögen, werden durch dos Vorhoben nicht beein-

tröchtigt.

Mittel- bis longfristig strebt der Eigentümer eine bouliche Entwicklung des Grundstückes on.

Dos Grundstück liegt im unbeplonten lnnenbereich, dos heißt es gibt hierfür keinen rechtskröf-

tigen Bebouungsplon und es ist ouch derzeit nicht beobsichtigt, für ein Einzelgrundstück einen
Bebouungsplon oufzustellen, zumdl kein ousreichendes Plonerfordernis besteht.

Eine Neubebouung muss sich noch $ 34 Bougesetzbuch noch Art und Moß der boulichen
Nutzung, der Bouweise und der Loge und Größe der Flöche, d¡e überbout werden soll, ¡n die
nöhere Umgebung einfügen und dos Ortsbild dorf nicht gestört werden. Doher muss iegliches
Bquvorhoben hier im Vorfeld mit den stödtischen Fochömtern obgestimmt werden.

Es fond bereits Ende Oktober letzten Johres ein Auftoktgeipröch des Plonungs- und Bouord-

nungsomtes mit einem vom Grundstückseigentümer beouftrogten Architekten stott, in welchem
mit dem Architekten stödtische Belonge und Vorgoben für eine zukünftige Bebouung erörtert
wurden.

Noch $ 34 Bougesetzbuch ist ouf diesem Grundstück nur eine Neubebouung zulössig, die
die Troufhöhen der benochborten Bebouung oufnimmt und domit höchstens zwei Vollge-
schosse und ein Dochgeschoss mit geneigten Döchern erholten konn. Die Kleinteiligkeit der
umgebenden Bebouung erzwingt ouch eine moßstöbliche Einfügung, so doss nicht ein großer
Boukomplex, sondern wohrscheinlich zwei kleinere, getrennte Geböude umsetzbor sind, die
voroussichtlich etwo I Wohneinheiten oufnehmen könnten.

Die bouliche Umgebung ist ols ein Mischgebiet gemöß $ ó Bounutzungsverordnung einzustu-
fen. Dementsprechend sind hier grundsötzlich Wohnen und Gewerbebetriebe, die dos Woh-
nen nicht wesentlich stören, zulössig. Diesem entspricht die Absicht des Grundstückseigentü- 0
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meß,2-/3-Zimmer-Wohnungen in den Obergeschossen und ein oder zwei Löden im Erdge
schoss zu errichten. Die erforderlichen Stellplötze für d¡e Wohnungen sollen in einer Tiefjo-
roge, die fÜr die gewerblichen Nutzungen oberirdisch nochgewiesen werden.

Der Kreuzungsbereich Fronkfurter Stroße/Wetzlorer Stroße wird stodtbildmößig positiv g+
prögt durch die zwei Linden, welche mit zwei weiteren, nicht mehr vorhondenen L¡nd"nbãu-
men 

.l98ó 
vom Gortenomt ouf privotem Grund gepflonzt und seither von den Grundstücksei-

gentÜmer geduldet und mit der umgebenden Rosenflöche vom Gortenomt gepflegt wurden. Es
wird seitens des Gortenomtes der Erholt dieser Böume ongestrebt, gegebãnenfoÍs durch eine
vertrog liche Pf legeverei n bo ru ng m it dem Gru ndstücksei gentü mer.

Do ober bereits zwei der ursprünglich vier Linden wegen des Befolls der Lindenkronkheit ge
föllt werden mussten, besteht ouch'für die noch vorhondenen Böume ein lnfektionsdruck. Fãlls
diese beiden Böume obgöngig werden, sollte ¡m Bereich der stödtischen Flöche on der
Grundstücksspitze (siehe Logeplon) zumindest ein großer Boum nochgepflonzt werden.

lm Rohmen der Konoldurchpressung zut Pfingstweide kom der stödtische Abwosserkonol im
Kreuzungsbereich so zum Liegen,.doss er dos Privotgrundstück morginol streift, so doss ouch
diesbezüglich vertrogliche Regelungen zwischen dem Mittelhessischen Wosserbetrieb und
dem Eigentümer zur dinglichen sicherung des Konols sinnvoll wören.

Für die kunftige Erschließung des Grundstückes sollen höchstens noch zwei der vorhondenen
drei Grundstückszufohrten genutzt werden. Die Grundstückszufqhrt in der Wetzlorer Stroße
bietet für den ein- und ousfohrenden Verkehr olle möglichen Fohrbeziehungen in Richtung
Gießen bzw. Wetzlor. Sollte hier ein störkeres Verkehrsoufkommen in/ous Ri.htrng Grundi-
stÜck entstehen, so ist über eine obschnittsweise Verlegung der Rodfohrerrompe weiter in
Richtung Knotenpunkt zu befinden, domit ouf Höhe der Zufãhrt nur der Fußgönþer ouf dem
Gehweg gefuhrt werden konn. Von den beiden Zufohrten der ehemoligen ionkstelle in der
Fronkfurter Stroße konn die stodtnöhere wegen der Loge zum Knotenprnkt nur durch Rechts-
rein/Rechtsrous befohren werden. Die südliche Zufohrt ist wegen der Loge der Busholtestelle
(Sichverhöltnisse bei slehendem Bus) und der do* befindlicñen Rodwegrompe in Richtung
Gehweg trotz oller zulössigen Fohrbeziehungen ols eher verkehrsgeföhrde;d einzustufen.

Zum Zeilpunkt der boulichen Reolisierung einer Neubebouung sollte ouch die Verkehrssituoti-
on fÜr Rqdfohrer durch eine geönderte Rodverkehrsführung und/ oder geönderte Steuerung
der Lichtsignolonloge verbessert werden.

Die Bushqltestelle in der Fronkfurter Stroße befindet sich unmittelbor vor dem Doch der ehe
moligen Tonkstelle und weist im dort sehr engen Gehwegbereich lediglich eine Sitzbonk ous.
Es ist stodtintern obzuklören, ob hier eine Worteholle und ein beh¡nJertengerechter Ausbou
mit Kosseler Bordstein und Blindenleiteinrichtungen erforderlich werden, für ãen eventuell Tei-
le des privoten Grundstückes beonsprucht werden müssten.

Es liegen noch keine Plonungen des Grundstückseigentümers für eine künftige Bebouung vor;
beonhogt sind nur der Abriss der Tonkstelle und d¡e Aufstellung des VerkouFspovillons. W"nn
der Grundstückseigentümer mit konkreten Plonungen on die siödt¡schen Foci,ömter herontre-
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ten wird, wird ihm ongetrogen werden, diese Plonungen vor der Bouontrogsstellung im Orts-
beirot vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Stodtrot
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Baumstandorte

Grünanlage auf privatem Grundstück

ANLAGE
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